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In den vom MfS bearbeiteten Ermittlungsverfahren soll die Be
schuldigtenvernehmung insbesondere auch bei Tätern die Über
zeugung schaffen bzw. Feinden und Unbelehrbaren durch das Auf
decken und Nachweisen der Zusammenhänge der Straftat eindring
lich demonstrieren, daß keine Straftaten unaufgedeckt bleiben 
und niemand einei/tjerechten Reaktion auf seine festgestellte 
Straftat entgehen kann. Bei geeigneten Personen soll die Be
schuldigtenvernehmung Voraussetzungen schaffen, daß Möglich- 
keiten der Erziehung zu späterem gesellschaftsgemäßem Verhal- I 
ten wahrgenommen werden können. j

Durch die Wahrung der Einheit von Parteilichkeit, Objektivität, 
Wissenschaftlichkeit und Gesetzlichkeit im Vorgehen des Unter
suchungsführers bei der Wahrung der Rechte Beschuldigter sowie 
bei der Ausrichtung der Vernehmung auf die Wahrheitsfeststel
lung werden auch Potenzen in der Beschuldigtenvernehmung nutz- 
bar, um bestimmten Formen des feindlichen Vorgehens zu begeg
nen , die auf- das Verhalten Beschuldigter einen wesentlichen 
Einfluß .heider Führung der Beschuldigtenvernehmung ausüben 
können.

Es handelt sich dabei um Erscheinungen, daß Beschuldigte durch 
direkte Feindinstruierung, durch publizistisch verbreitete 
Orientierungen oder in Auswertung von Haft- und Vernehmungs
erfahrungen zielgerichtet auf ihr Verhalten während des Er- 
mit tlungsverf ahrens eingestellt sind. Durch eine kluge Ar
beit mit den rechtlichen Bestimmungen ist anzustreben, daß jeg
liche Möglichkeiten für Beschuldigte ausgeräumt werden, Anläs
se für die Durchsetzung solchen Verhaltens aus der Beschuldig
tenvernehmung zu gewinnen. Sie stehen dann einer überlegenen 
Rechtsposition des Untersuchungsführers gegenüber. Es werden 
ihnen die Möglichkeiten einer Begründung ihres Verhaltens durch 
Vorgänge während der Beschuldigtenvernehmung entzogen und da
mit wird das Ziel dieses Vorhabens, die unbedingte Konfronta
tion mit dem Untersuchungsorgan als Stütze der gesamten Ver
haltensdisposition, wirkungslos.


